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Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2011  
der gemeinnützigen Gesellschaft für Familienhilfe mbH (GfFH) 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Kreistag 23.05.2012 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag stimmt dem Prüfungsbericht mit Bilanz zum 31.12.2011 sowie der Gewinn- und 
Verlustrechnung 2011 für die gemeinnützige Gesellschaft für Familienhilfe mbH  (GfFH) zu.   
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Sachverhalt: 
 
Der von der Prüfungsgesellschaft Reiner  Stärk GmbH für das Geschäftsjahr 2011 erstellte 
Prüfungsbericht dokumentiert in der Gewinn- und Verlustrechnung: 
 
Einnahmen aus      Aufwand aus     
Umsatzerlöse   1.572.689,45   Löhne u. Gehälter 1.087.990,96 
Zinsen           1.228,28   Sozialabgaben    367.513,16 
sonst. betr. Erträge            556,96   Abschreibung         4.793,57 
        sonst. betr. Aufwend.    114.176,99  
    1.574.474,69      1.574.474,68 
 
Gegenüber dem Planansatz für 2011 mit 1.563.889.- Euro belaufen sich die Mehrausgaben auf 
10.585,68.- Euro bzw. 0,68 %. 
 
Die Kosten für den Landkreis betragen 1.563.619,96 Euro. 
 
Die Tabelle zeigt die im Auftrag des Jugendamtes in 2011 erbrachte Anzahl an Einzelbetreuun-
gen und die Kosten pro Fachleistungsstunde inkl. AG-Anteil und aller Overheadkosten: 
 

 Anzahl 
Anzahl der 
Fachleistungs-
stunden 

Durschnittskosten 
pro Fachleistungs-
stunde 

Soziale Gruppenarbeit 6 MitarbeiterInnen 1.416 28,67€  
Erziehungsbeistand-
schaft 

48 Kinder/  
Jugendliche 

6.387 31,25 €  

Familienhilfe 226 Familien 34.077 31,96 €  

Eingliederungshilfe 
16 Kin-

der/Jugendliche 
8.492 28,65 €  

Gesamt  50.372  
 
Die Soziale Gruppenarbeit wurde erbracht in zwei Gruppen mit bis zu acht Kindern und je zwei 
MitarbeiterInnen im Rahmen des PlusProgrammes am Bildungszentrum Bonndorf. Ausgewie-
sen werden sechs MitarbeiterInnen durch Personalwechsel im Schuljahresübergang. 
Erziehungsbeistandschaften sind Hilfen für Kinder und Jugendliche nach dem § 30 SGB VIII. 
Familienhilfe meint die Betreuung eines gesamten Familiensystems nach § 31 SGB VIII. 
Eingliederungshilfe wird erbracht nach § 35a SGB VIII in Form von Schulbegleitung zur Teilha-
be von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung. 
 
In 2011 wurden 120 Einsätze begonnen und 127 konnten beendet werden. 
 
Der Prüfungsbericht für das Jahr 2011 mit Anhang aus 
 
- Bilanz zum 31.12.2011 
- Gewinn- und Verlustrechnung für 2011 
- Lagebericht  
 
wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Reiner  Stärk GmbH erstellt und in der Sitzung 
der Gesellschafterversammlung am 03.05.2012 erläutert.  
 
Der Beirat der GfFH hat in seiner Sitzung vom 17.04.2012 den Prüfungsbericht und das Jah-
resergebnis 2011 zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung zur Sitzung am 
03.05.2011 die Annahme des Abschlusses sowie die Entlastung des Geschäftsführers empfoh-
len. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Jugendhilfeausschuss wird die Angelegenheit in seiner Sitzung am 15.05.2012 beraten. 
Über das Beratungsergebnis wird in der Kreistagssitzung berichtet.   
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Die ausgewiesenen Mittel waren im Haushalt des Jugendamtes für 2011 in dieser Höhe einge-
plant.   
 
 
 
 
Bollacher 
Landrat 
 
 
 
Anlagen: 
 

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der GfFH per 31.12.2011 
 
 


